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Aus dem Gemeindehaus

Nachrichten aus dem Gemeinderat

Schulkommission Arni-Landiswil,
Demission
Mathias Wyss, Ramisberg, hat per Ende Juli 
2026 als Mitglied der Schulkommission Arni-
Landiswil demissioniert. Während mehr als 
zwölf Jahren vertrat er die Gemeinde Landis-
wil in der Schulkommission.

Mit Bedauern nahm der Gemeinderat die De-
mission zur Kenntnis. Er dankt Mathias Wyss 
bereits heute für die geleistete Arbeit und den 
grossen Einsatz herzlich.

Der Gemeinderat wird nun ein neues Mitglied 
als Vertreterin oder Vertreter unserer Ge-
meinde suchen. Für die Wahl ist nach Orga-
nisationsreglement der Gemeinderat Landis-
wil zuständig.

Wahl Nachführungsgeometer
Das kantonale Amt für Geoinformation ge-
nehmigte am 18. Dezember 2025 die Nach-
führungsverträge für die Jahre 2026 bis 2033. 

Ein Vertrag regelt den Auftrag als Nachfüh-
rungsgeometer mit Florian Buol, Schmalz In-
genieur AG, Kirchweg 1, 3510 Konolfingen.
Gleichzeitig wurden je ein Vertrag mit Paul 
Schmalz (Nachfolger I) und Thomas Vogel 
(Nachfolger II), beide ebenfalls von der 
Schmalz Ingenieur AG, abgeschlossen. Die 
Nachfolger übernehmen das Amt des Nach-
führungsgeometers beim Rücktritt des jewei-
ligen Vorgängers.

Koordinationsstelle Neobiota
Seit November 2025 verfügt der Kanton Bern 
über eine neue Koordinationsstelle Neobiota. 
Deren Aufgabe ist es, die Gemeinden beim 
Umgang mit invasiven gebietsfremden Arten 
(Neophyten und Neozoen) zu unterstützen 
und zu koordinieren.
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Für die Zusammenarbeit ist pro Gemeinde 
eine Ansprechperson als Kontaktstelle dem
Kanton zu melden. 

In der Gemeinde Landiswil wird der Gemein-
deschreiber als Kontaktstelle gegenüber dem 
Kanton tätig sein. Er nimmt die Informationen 
und Anfragen des Kantons und leitet diese an 
die zuständigen Stellen in der Gemeinde wei-
ter. Die bestehenden Zuständigkeiten inner-
halb der Gemeinde bleiben unverändert.

Bei Neophyten handelt es sich um gebiets-
fremde Pflanzen. Unter Neozoen sind Tierar-
ten bezeichnet, die durch menschliches Zu-
tun in Gebiete eingeführt wurden und dort wild 
leben.

Meldungen bei Strassenglätte

Trotz sorgfältiger und vorausschauender Ar-
beit der Winterdienstequipe kann es vorkom-
men, dass auf gewissen Strassenabschnit-
ten, insbesondere bei besonderen Wetterver-
hältnissen, Rutschgefahr besteht.

Bitte richten Sie Hinweise und Meldungen zur 
Glatteisbekämpfung an Wegmeister Thomas
Brunner, Telefon 079 827 43 62.

Für grundsätzliche Fragen zur Organisation 
des Winterdienstes können Sie sich an den
zuständigen Gemeinderat, Martin Wüthrich, 
Telefon 079 746 39 84, wenden.

Eingabeschluss nächste Ausgabe

"Der Landiswiler" Nr. 375 erscheint am 
3. Juni 2026. Allfällige Beiträge können
der Gemeindeverwaltung Landiswil, 
info@landiswil.ch, laufend bis spätestens 
am 15. Mai 2026 zugestellt werden. 
Besten Dank.
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Robidog-Behälter: Kein Abfalleimer!

Beim Standort im Hasliwald, Cheib (Zufahrt 
Kiesgrube Kratzmatt), stellen unsere Weg-
meister wiederholt fest, dass der Robidog-Be-
hälter zur Entsorgung von Abfall (z. B. leere 
Bierdosen) missbraucht wird. Zudem werden
beim Behälter verschiedentlich grössere 
Mengen leerer Flaschen deponiert. 

Die Wegmeister müssen dann die Abfälle
aufwendig sortieren und korrekt entsorgen. 

Bitte entsorgen Sie den Abfall immer in der 
vorgesehenen Form und in den dafür bereit-
gestellten Containern und Behältern. In den
Robidog-Behältern dürfen nur Hundekot-
säckli entsorgt werden.

Helfen Sie mit, unsere Umwelt sauber zu hal-
ten und unnötigen Aufwand zu vermeiden. 
Wir weisen darauf hin, dass unsachgemäs-
ses Entsorgen von Abfall gebüsst werden 
kann.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mithilfe.

Notfalltreffpunkt 
Arni-Landiswil

Der Notfalltreffpunkt für die Bevölkerung der
Gemeinden Arni und Landiswil befindet sich 
im Mehrzweckgebäude, Dorf 95, in Ober-
goldbach.

Im Fall einer Katastrophe oder Notlage in der 
Gemeinde Landiswil erhalten Sie dort wich-
tige Informationen zur Situation. Der Notfall-
treffpunkt dient dazu, das Informationsbedürf-
nis der Bevölkerung abzudecken, die Alar-
mierung der Blaulichtorganisationen sicher-
zustellen und Panik, Angst, Ungewissheit und 
Spekulation entgegenzuwirken. 
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Eine Broschüre des Kantons informiert über 
die Funktionsweise des Notfalltreffpunkts und 
enthält nützliche Hinweise zu den Themen 
Alarmierung und persönliche Notfallvorsorge.

Die Broschüre kann bei der Gemeindeverwal-
tung Landiswil bezogen oder auf der Website 
www.landiswil.ch unter Verwaltung > Notfall-
treffpunkt heruntergeladen werden.

Solaranlagen an Fassaden

Seit dem 1. Januar 2026 
können Solaranlagen an 
Gebäudefassaden unter 
bestimmten Vorausset-
zungen ohne Baubewilli-

gung realisiert werden. Statt eines Baubewil-
ligungsverfahrens genügt neu ein Meldever-
fahren über eBau. Grundlage ist die revidierte 
Raumplanungsgesetzgebung des Bundes.

Das kantonale Merkblatt "Baubewilligungs-
freie Solaranlagen an Fassaden im Meldever-
fahren" hält die massgebenden Kriterien fest.

Das Merkblatt kann auf der Website
www.weu.be.ch unter Themen > Energie > 
Energievorschriften beim Bauen > Erneuer-
bare Energie - Solar-, Wind-, Umweltenergie
abgerufen oder in Papierform bei der Ge-
meindeverwaltung Landiswil bezogen wer-
den.

Für Solaranlagen an Fassaden von schüt-
zenswerten Objekten (K-Objekte) und Kultur-
denkmälern gelten weiterhin erhöhte Gestal-
tungsanforderungen. In diesen Fällen ist nach 
wie vor eine Baubewilligung erforderlich.

Solarpflicht ab 2026

Ab 1. Januar 2026 gelten im Kanton Bern 
neue Vorschriften zur Solarpflicht für Neubau-
ten und Erweiterungen sowie für Parkplätze. 
Für bestehende Bauten gilt neu eine Melde-
pflicht bei umfassenden Dachsanierungen.

Neubauten
Neue Bauten sowie Erweiterungen von be-

stehenden Bauten sind mit Anlagen zur So-
larenergienutzung im Umfang von mindes-
tens zehn Prozent der anrechenbaren Ge-
bäudefläche auszustatten.

Gut geeignete Dachflächen sind möglichst 
vollständig mit Anlagen zur Solarenergie-
nutzung auszurüsten, das heisst: mindes-
tens 60 Prozent der Brutto-Dachfläche.
Dachflächen von weniger als 50 Quadrat-
metern sind von dieser Pflicht ausgenom-
men.

Neue Wohnbauten mit einer anrechenbaren 
Gebäudefläche von bis zu 300 Quadratme-
tern müssen mindestens so viel Solarener-
gie nutzen, wie zur Deckung des halben 
Normbedarfs notwendig ist.

Bestehende Bauten
Für bestehende Bauten gilt eine Meldepflicht 
bei umfassenden Dachsanierungen, wenn 
mindestens 50 Prozent der Bruttodachfläche 
von einer Neueindeckung oder Abdichtung 
betroffen sind. Von der Meldepflicht befreit 
sind Dachflächen mit einer Bruttofläche unter 
20 Quadratmetern.

Die "Meldung Solareignung" erfolgt via eBau 
und umfasst den Nachweis über die Eignung 
der Dachflächen für die Solarenergienutzung, 
sowie die Kosten für die Installation einer So-
laranlage.

Parkplätze
Neue Parkplätze im Freien ab 80 Abstellplät-
zen, die der Allgemeinheit zur Verfügung ste-
hen und kostenpflichtig sind, sowie Park-and-
Ride-Anlagen im Freien mit mehr als 50 Ab-
stellplätzen sind mit solaraktiver Überdach-
ung zu versehen.

Bestehende Park-and-Ride-Anlagen sind bei 
umfassender Sanierung, jedoch spätestens 
bis 31.12.2035 nachzurüsten.

Kleine Nachrichten

Zuzüge
01.02.2026Mischler Justin,

Siegenthal 28, Landiswil

Geburten
07.01.2026Berger Elea

Farnrain 54b, Landiswil

Todesfälle
Keine Meldungen.
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Besondere Geburtstage
12.02.1946Kohler Walter, 

Zimmermatt 40, Landiswil
04.03.1930Kammer Josef, 

Längacker 107e, Obergoldbach
25.03.1934Steinmann Hermann, 

Bühl 105a, Obergoldbach
26.03.1935Gerber Walter,

Buchi 24, Landiswil
27.03.1931Zürcher-Mosimann Elisabeth,

Lindacker 60, Landiswil
01.04.1946Frank-Zimmermann Doris,

Badacker 8d, Landiswil
13.04.1946Frank Bruno,

Badacker 8d, Landiswil
25.04.1946Steffen-Zaugg Hedwig,

Dorf 101, Obergoldbach
26.04.1946Krähenbühl Alfred, 

Dorf 100a, Obergoldbach
05.05.1933Küpfer Friedrich, 

Ochsenwald 120, Obergoldbach
29.05.1941Bürki-Schüpbach Erna, 

Dorf 94b, Obergoldbach
05.06.1956Moser Werner,

Siegenthal 27b, Landiswil

Diamantene Hochzeit
26.02.1966Bürki Hans und Erna,

Dorf 94b, Obergoldbach

Da sich die Rubrik "Kleine Nachrichten" gros-
ser Beliebtheit erfreut, werden die Zuzüge in 
unsere Gemeinde, die Geburten und Todes-
fälle sowie die hohen Geburts- und Hoch-
zeitstage trotz verschärften Datenschutzbe-
stimmungen weiterhin im "Der Landiswiler" 
publiziert. Wer für sich keine solche Publi-
kation wünscht, wird gebeten, dies früh-
zeitig der Gemeindeverwaltung Landiswil 
mitzuteilen.

Angebot AVAG Säcke und Marken

Wir erinnern: Bei der Gemeindeverwaltung 
Landiswil können folgende gebührenpflichte 
Säcke und Marken bezogen werden.

Hauskehricht
17-l-Sack Rolle Fr. 10.00
35-l-Sack Rolle Fr. 19.00
35-l-Marke Fr. 1.90
60-l-Marke Fr. 3.20

110-l-Marke Fr. 5.80
Sperrgutmarke Fr. 7.80
Containermarke Fr. 24.20

Kunststoffsammlung "Bring Plastic Back"
35-l-Sack-Rolle Fr. 19.00
60-l-Sack-Rolle Fr. 32.00

Insbesondere machen wir auf die 17-l-Sack 
Rolle für den Hauskehricht aufmerksam. 
Diese eignet sich sehr gut für Haushalte mit 
wenig Abfall. 

Regionales Führungsorgan 
Worb-Bigenthal 

Das Regionale Führungsorgan Worb-Bigent-
hal unterstützt und koordiniert die Hilfsmittel 
in einer Krisensituation in der Region. Es stellt 
die Kommunikation zwischen den verschie-
denen Einsatzstellen sicher und hilft mit, die 
wichtigsten Infrastrukturen für die Bevölke-
rung, zum Beispiel die Versorgung mit Strom 
und Wasser aufrechtzuerhalten.

Wir suchen genau Dich als Mitglied des 
RFO-Teams!

Was wir dir anbieten: 
- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

engagierten Team 
- Eine strukturierte Organisation mit klar defi-

nierten Bereichen wie Führungsunterstüt-
zung, Schutz und Betreuung, Kulturgüter-
schutz sowie Logistik 

- Die Möglichkeit, aktiv zur Sicherheit und 
zum Schutz der Bevölkerung beizutragen 

Dein Profil: 
- Interesse an Krisenmanagement und Füh-

rung in Notfallsituationen 
- Erfahrungen in den Bereichen: Medizin oder 

Medien oder Stab oder Projekten 
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 
- Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Gemeinden und Organisatio-
nen 

Der Aufwand beträgt 3 Abendrapporte und
2 Tages-Übungen pro Jahr plus allenfalls 
Ernstfalleinsätze.

Melde dich mit deinen Fragen und wenn du 
interessiert bist bei Peter Rothenbühler, Chef 
RFO Worb-Bigenthal, 079 423 46 89 oder bei 
sicherheit@worb.ch.

Wir danken dir für deine aktive Mithilfe! 

Departement Sicherheit,
Geschäftsstelle. Bärenplatz 1, 3076 Worb
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Betreuungsgutscheine 2026/2027

Ab 1. März 2026 ist die neue Gutscheinperi-
ode vom 1. August 2026 bis 31. Juli 2027 
(Schuljahr 2026/2027) für die Erziehungsbe-
rechtigten auf www.kibon.ch freigeschaltet. 

Die Gemeinde Landiswil vergünstigt die Be-
treuung in Kindertagesstätten und bei Tages-
familien mit Betreuungsgutscheinen. Die 
Höhe des Gutscheins hängt von der Famili-
engrösse, dem Einkommen, dem Vermögen, 
dem Alter des Kindes und der Betreuungs-
dauer ab.

Die Eltern können sich auf www.kibon.ch an-
melden, um ein Gesuch online einzureichen.

Was sind die Vorteile von kiBon?
Eltern werden schrittweise und verständlich 

durch die Erfassung ihrer Gesuchsdaten ge-
führt.

Mit ihrem Login können Eltern jederzeit und 
überall auf ihre Daten zugreifen und den Be-
arbeitungsstand des Gesuchs überprüfen.

Meldepflichtige Änderungen der Verhält-
nisse können bequem erfasst werden.

Der Aufwand für Gesuche in den Folge-
jahren wird reduziert.

Bei einem Umzug in eine Gemeinde, die 
auch kiBon nutzt, müssen die Daten nicht 
erneut erfasst werden.

Für die Ausrichtung der Beiträge ab 
1. August 2026 muss das Gesuch inklusive 
Freigabequittung bis spätestens 31. Juli 
2026 bei der Gemeindeverwaltung Landiswil 
eingereicht werden. Bei verspäteter Einrei-
chung erfolgt die Auszahlung erst ab dem Fol-
gemonat. 

Informationen finden Sie unter 
www.fambe.sites.be.ch > Familienthemen > 
Kinderbetreuung.

Haushaltskunststoffe: Sammlung 2025

Die Gemeinde Landiswil hat im Rahmen des 
Berner Projekts unter dem Label Bring Plastic 
Back im Jahr 2025 die stolze Zahl von total 
1'770 kg Haushaltkunststoff (Vorjahr: 1'580
kg) gesammelt und so dem Recycling zuge-
führt. - Wir danken für die Mitarbeit!

Gemischtes

Steuererklärungsdienst

Kompetent und diskret: 
Der Steuererklärungs-
dienst steht Personen 
ab dem 60. Lebensjahr 
zur Verfügung. Unsere Fachpersonen füllen 
Ihnen gerne Ihre Steuererklärung aus. Wenn 
Sin nicht mobil sind, holen wir die Unterlagen 
auch bei Ihnen zu Hause ab.

Kontakt: Beratungsstelle Konolfingen
Kreuzplatz 6, 3510 Konolfingen
Telefon: 031 790 00 10
E-Mail: konolfingen@be.prosenectut.ch
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Jubiläumsvereinsreise

Landfrauenverein Landiswil

Erinnerung

Freitag, 1. Mai bis Sonntag, 3. Mai 2026

Reise nach Locarno - Isola di Brissago -
Valle Verzasca - Markt in Cannobio (I)

Das detaillierte Programm mit Anmeldetalon 
wurde im "Der Landiswiler" von Mitte Novem-
ber 2025 publiziert. Die Anmeldefrist läuft 
bis Freitag, 14. März 2026.

Informationen erteilt: Ursula Hofer, Telefon: 
079 409 05 05, E-Mail: in-style@bluewin.ch.

Regionale Alters- & Generationen-
arbeit: Themennachmittage

Herzliche 
Einladung zu den 
Themen- Anlässen 
"Sicher ist sicher" 

Eintritt frei 
Kollekte

WENNʼS PLÖTZLICH ZUVIEL WIRD
Referat von Basil Glanzmann (Berner Ge-
sundheit) zu Prävention und Unterstützung in 
herausfordernden Situationen (Überlastung, 
Wut, Konflikte, problematischer Genussmit-
telkonsum, Verletzungen, Übergriffe).
Anschliessend gemütlicher Austausch bei 
Kaffee/Tee und Kuchen.

Donnerstag, 26. Februar 2026,
14.00 - ca. 16.00 Uhr, Bowil, Blockhaus 
Schächli, Alte Hauptstrasse 7

WEGWEISER ZU 
ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN
Referat von Margret Streit (Pro Senectute) 
zum Umgang mit der AHV, Ergänzungsleis-
tungen oder der Hilflosenentschädigung im 
Alltag. Anschliessend gemütlicher 
Austausch bei Kaffee/Tee und Kuchen.

Freitag, 20. März 2026. 
14.00 - ca. 16.00, Uhr, Walkringen,
Sternenzentrum, Hauptstrasse 9

Transport: Brauchen Sie eine Mitfahrgele-
genheit? Melden Sie sich bei Ihrer Gemein-
deverwaltung.

Wir freuen uns auf Sie! Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte der regionalen Alters-
und Generationenarbeit.

Toni Brunner in den Grossen Rat

Für die kommenden Regierungsrat- und 
Grossratswahlen am 29. März 2026 empfiehlt 
sich der bisherige Grossrat Toni Brunner aus 
Landiswil für eine weitere Legislatur im 
Grossen Rat des Kantons Bern.

Damit auch die Gemeinde Landiswil in den 
nächsten vier Jahren im Rathaus mit einer 
bürgerlichen Stimme präsent ist.

Darum: Toni Brunner, SVP Landiswil, bisher, 
2x auf die Liste 9.
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Jodler Obergoldbach - Konzert 2026

Ländlerabend im Gasthof Löwen Landiswil

Samstag, 11. April 2026, ab 19.00 Uhr
Eintritt frei: Kollekte

Platzreservation: schuetz-loewen@gmx.ch

Die mitwirkenden Formationen

Schwyzerörgeli Quartett Ueli Gerber Duett Kurlig

Ländlerfründe Naguflueh Schwyzerörgeli Quartett Aemmitau


